
IAFP 2019 bis 2022      Ziele Regierungsrat 2019 
Jahresplanung 2019 

P.S.: Änderungen und Ergänzungen gegenüber der Vorlage des Regierungsrats vom 11. September 2018 sind randvermerkt und unterstrichen, Wegfallendes ist durchgestrichen. 

 

2 Ziele des Regierungsrats für das Jahr 2019 (IAFP Seite 7) 

Änderungsanträge des Regierungsrats vom 13. November 2018 
 

Auf der Grundlage der Langfriststrategie 2022+, der Amtsdauerplanung 2018 bis 2022 sowie der kantonalen Richtplanung 2006 bis 2020 setzt der Regierungsrat 

für das Jahr 2019 folgende Ziele: 

 

 

 
1 gemäss Langfriststrategie 2022+ 

Ziel 

Nr. 
Jahresziel 2019 

Politikbereich 

Nr. 
Politikbereich 

Strategische Leitidee 

Nr.1 

1 
Die E-Governement Strategie liegt zur Entscheidfindung dem 

Regierungsrat vor. 
0 Allgemeine Verwaltung 0.1 

2 

Die Umsetzung der Massnahmen aus der Motion betreffend 

Überprüfung und Anpassung Bildungsgesetz (BiG-Motion) 

verläuft gemäss Planung. 

2 Bildung 2.1 

3 
Die Versorgungsstrategie im Akutbereich liegt zuhanden des 

Regierungsrats vor. 4 Gesundheit 4.1 

4 
Der revidierte kantonale Richtplan ist vom Kantonsrat geneh-

migt. 
7 

Umweltschutz und Raum-

ordnung 
7.2 / 7.3 / 8.3 

5 
Die Eigentumsverhältnisse an den Kraftwerken Obermatt und 

Arni sind geklärt. 
8 Volkswirtschaft 8.4 

6 

Die Umsetzung der Finanzstrategie 2027+ verläuft gemäss 

Planung.Lösungsansätze zur Behebung des strukturellen De-

fizits sind erarbeitet und umgesetzt. 

9 Finanzen und Steuern 9.1 



 

 

 

 

2 Finanzdepartement (IAFP Seite 52-53) 

Schwerpunkte aus der Amtsdauerplanung 2018 bis 2022 des Regierungsrats 
 

SLI Nr. Schwerpunkt 2019 2020 2021 2022 

0.1 FD-1 Digitalisierung X X X X 

4.1 FD-2 Umfassende Versorgungsstrategie „Gesundheit" X X X X 

5.1 FD-3 Generationsdurchmischte Quartiere mit hoher Wohnqualität X X X X 

9.1 / 9.2 FD-4 Gesunde Finanzen im Kanton Obwalden X X X X 

 

Departementsinterne Schwerpunkte der nächsten vier Jahre 

PB/SLI Nr. Schwerpunkt 2019 2020 2021 2022 

0.1 FD-1 Einführung eSteuerportal (verschiedene Services) X X X  

4.1 FD-2 

Erarbeitung einer kantonalen Gesundheitsstrategie (Schwerpunkte: Akutversor-
gung / Prävention / Alter) 

Priorität: Versorgungsstrategie im Akutbereich inklusiv: 

- Überprüfung des Leistungsauftrags Kantonsspital Obwalden 

- Spitalplanung 

- Klärung des Themas: Mitbeteiligung der Einwohnergemeinden an den ausser-

kantonalen stationären Behandlungskosten 

X X X X 

9.1 FD-4 
Umsetzung der Finanzstrategie 2027+ und Controlling Erarbeitung und Umset-

zung von Lösungsansätzen zur Behebung des strukturellen Defizits 
X X X X 

9.2 FD-4 
Attraktive Umsetzung der STAF 18 (ehemals SV17 bzw. USR III) und Weiterfüh-

rung der Steuerstrategie 
X X X  

  



 

 

 

Jahresziele 2019 

Nr. Jahresziel Bemerkungen 

FD-2 Versorgungsstrategie im Akutbereich ist in Bearbeitung  

FD-2 Nachtrag Gesundheitsgesetz  

FD-4 
Umsetzung der Finanzstrategie 2027+ und Controlling Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsansätzen zur Behebung 

des strukturellen Defizits 
 

- Umsetzung/Massnahmen Lohnsystem  

- 
Erstellung Wirkungsbericht zur Steuerstrategie zuhanden des Kantonsrats und der Gemeinden für die Steuerjahre 

2017/2018 

 

 
 
  



 

 

 

 

20 Departementssekretariat (IAFP Seite 54) 

1 Leistungsauftrag des Amts  

Das Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung und Organisation der Tätigkeit des Departements, der Vorbereitung der 

Geschäfte des Regierungsrats, des Kantonsrats und der interkantonalen Konferenzen, der Koordinierung innerhalb des Departements, zwischen den Departe-

menten und mit der Staatskanzlei, der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Verwaltungssteuerung (Controlling).  

 

2 Gesetzliche Grundlagen  

– Staatsverwaltungsgesetz (GDB 130.1) 

– Organisationsverordnung (GDB 133.11) 

– Personalverordnung (GDB 141.11) 

– Finanzhaushaltsgesetzgebung (GDB 610.11) 

 

3 Schwerpunktplanung 2019 bis 2022 

Schwerpunkte Zeitraum 

Unterstützung von wichtigen Gesetzgebungsprozessen und Projekten: 

 Finanzstrategie 2027+ / Controlling Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsansätzen zur Behebung des strukturel-
len Defizits 

 Gesundheitsstrategie (1. Priorität: Versorgungsstrategie im Akutbereich) 

 Nachtrag zum Gesundheitsgesetz 

 Psychiatriegebäude: Bauprojekt Renovation / Erweiterungsbau in Zusammenarbeit mit dem BRD 

 

2019 bis 2022 

2019  

2019 bis 2020 

2018 bis 2022 

Koordination Wirkungsbericht zur Steuerstrategie zuhanden des Kantonsrats und der Gemeinden für die Steuerjahre 
2017/2018 

2019 

  



 

 

 

22 Personalamt (IAFP Seite 56) 

1 Leistungsauftrag des Amts  

Das Personalamt ist allgemeine Stabsstelle für Personal- und Organisationsfragen. Es erarbeitet zuhanden des Regierungsrats und der Departemente fachliche 

Entscheidungsgrundlagen in Personal- und allgemeinen Organisationsfragen. Dazu gehören die Personalpolitik und in deren Umsetzung insbesondere Dienst-

leistungen in der Personalrekrutierung, Anstellung, Förderung und Betreuung. Im Weitern pflegt das Personalamt sämtliche rechtlichen und fachlichen Grundla-

gen für die Personalführung (Funktionsbewertung, Lohnsystem, Personaladministration und -controlling) und sorgt für deren Umsetzung. 

 

2 Gesetzliche Grundlagen  

– Behördengesetz (GDB 130.4) 

– Personalverordnung (GDB 141.11; insb. Art. 5) 

– Lehrpersonenverordnung (GDB 410.12) 

– Verordnung über die berufliche Vorsorge (GDB 856.11) 

 

3 Schwerpunktplanung 2019 bis 2022 

Schwerpunkte Zeitraum 

Einführung des ePersonaldossiers (Zugriff Vorgesetzte) 2018 bis 2019 

Umsetzung der nächsten Schritte im betrieblichen Gesundheitsmanagement (2019: Psychische Gesundheit) 2017 bis 2019 

Umsetzung/Massnahmen Lohnsystem 2019 

Umsetzung Finanzstrategie 2027+ (Personalpolitische Massnahmen) Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsansätzen zur 
Behebung des strukturellen Defizits 

2019 bis 2020 



 

 

 

24 Finanzverwaltung (IAFP Seite 58) 

1 Leistungsauftrag des Amts 

Die Finanzverwaltung erarbeitet das Budget und die Finanzplanung, führt die Staatsrechnung sowie die Tresorerie (inkl. Verbuchung und Verteilung der Ab-

schreibungen). Sie besorgt die Finanz- und Lohnbuchhaltung und organisiert den Zahlungsverkehr. Ihr obliegt die Verwaltung des Finanzvermögens, der Spezi-

alfinanzierungen (inkl. Vereinnahmung und Zuweisung der gebundenen Abgaben) und der Fonds. Ihr unterstellt sind der Steuerbezug (inkl. Budgetierung der 

Steuererträge), samt dem Inkasso des Strafvollzugs, die Material- sowie die Telefonzentrale. Sie führt zudem die Rechnungen der Gerichte, der Investitionskre-

dite und Betriebshilfe in der Landwirtschaft und die Investitionskredite in der Forstwirtschaft. Ebenfalls unter der Finanzverwaltung werden die Kantonsanteile an 

eidg. Abgaben und Erträgen (u.a. eidgenössischer Finanzausgleich/Verrechnungssteuer), des innerkantonalen Finanzausgleichs sowie allgemeine Kosten der 

Verwaltung budgetiert und verbucht. 

 

2 Gesetzliche Grundlagen  

– Finanzhaushaltsgesetzgebung (GDB 610.1) 

– Personalverordnung (GDB 141.11) 

– Finanzausgleichsgesetzgebung (GDB 630.1) 

– Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SR 281.1) 

– Strafvollzugsverordnung (GDB 330.11) 

– Gebührengesetzgebung (GDB 643.1) 

 

3 Schwerpunktplanung 2019 bis 2022 

Schwerpunkte Zeitraum 

Einführung elektronische Rechnungserfassung (Kreditoren-Workflow) 2019 bis 2020 

Umsetzung und Controlling der aus der Finanzstrategie 2027+ abgeleiteten Massnahmen Erarbeitung und Umsetzung von 

Lösungsansätzen zur Behebung des strukturellen Defizits 
2019 bis 2022  

Wirkungsbericht zum innerkantonalen Finanzausgleich erstellt 2022 



 

 

 

26 Steuerverwaltung (IAFP Seite 64) 

1 Leistungsauftrag des Amts  

Die Steuerverwaltung ist für die Umsetzung des Steuergesetzes verantwortlich und beschafft einen wesentlichen Teil der Einnahmen des Kantons. Sie veranlagt 

die Einkommens- und Vermögenssteuern von den Unselbstständigerwerbenden, sekundär Steuerpflichtigen, Selbstständigerwerbenden und den Landwirten, die 

Gewinn- und Kapitalsteuer bei den juristischen Personen, die Quellensteuern sowie die Grundstückgewinn- und Handänderungssteuern. Ferner veranlagt die 

Steuerverwaltung die direkte Bundessteuer. Weiter kontrolliert die Steuerverwaltung die Verrechnungssteuer-Anträge und fordert die notwendigen Rückerstat-

tungsbeträge bei der Eidgenössischen Steuerverwaltung an. Auch das Grundstückschätzungswesen ist organisatorisch bei der Steuerverwaltung angegliedert. 

Daneben fallen interkantonale Aufgaben wie Meldewesen, Repartitionswesen, usw. bei der Steuerverwaltung an. 

 

2 Gesetzliche Grundlagen 

– Schätzungs- und Grundpfandgesetz (GDB 213.7) 
– Steuergesetz (GDB 641.4) 
 

3 Schwerpunktplanung 2019 bis 2022  

Schwerpunkte Zeitraum 

Anpassungen NEST-Systems an neue Basisarchitektur (Projekt Refactoring) 2013 bis 2020 

Erstellung Wirkungsbericht zur Steuerstrategie zuhanden des Kantonsrats und der Gemeinden für die Steuerjahre 
2017/2018  

2019 

Umsetzung der Finanzstrategie 2027+ (Steuerliche Massnahmen) Erarbeitung und Umsetzung von Lösungsansätzen zur 
Behebung des strukturellen Defizits 

2019 bis 2022 

Einführung eSteuerdossier und Reorganisation (prozessual und organisatorisch) 2017 bis 2019 

Einführung eSteuerportal (verschiedene Services) 2019 bis 2021 

Attraktive Umsetzung der STAF 18 (ehemals SV17 bzw. USR III) und Weiterführung der Steuerstrategie 2019 bis 2021 



 

 

 

28 Gesundheitsamt (IAFP Seite 68) 

3 Schwerpunktplanung 2019 bis 2022  

 

Schwerpunkte  Zeitraum 

Unterstützung BRD im Bauprojekt Renovation / Erweiterung Psychiatriegebäude Sarnen 2016 bis 2022 

Gesundheit 2020 Bund (umfassende Strategie des Bundes für das Gesundheitswesen), Umsetzung in OW 

 Umsetzung Palliative Care Strategie OW 

 Umsetzung Demenzstrategie OW/NW 

 

2015 bis 2021 

2015 bis 2021 

Nachtrag zum Gesundheitsgesetz 2019 bis 2020 

Erarbeitung einer kantonalen Gesundheitsstrategie (Schwerpunkte: Akutversorgung / Prävention / Alter) und deren planmässige Um-
setzung 

1. Priorität: Versorgungstrategie im Akutbereich inklusiv: 
– Überprüfung des Leistungsauftrags KSOW 
– Spitalplanung 
– Klärung des Themas: Mitbeteiligung der Einwohnergemeinden an den ausserkantonalen stationären Behandlungskosten 

2017 bis 2019  

Koordination Bettenplanung im Zusammenhang mit stationären Langzeitbetten, intermediären Wohn- und Tagesstrukturen und ambu-
lanten Dienstleistungen 

2017 bis 2019 

Umsetzung der Nachträge zum Einführungsgesetz zum KVG im Rahmen der Finanzstrategie 2027+ 2019 

E-Rechnungskontrolle 2019 bis 2020 

Gesundheitsstrategie 2. Priorität 2020 bis 2022 

  



 

 

 

50 Departementssekretariat (BKD) 

 

5 Wesentliche Aussagen zur Entwicklung der Finanzen (IAFP Seite 120) 

Erfolgsrechnung 

Sachgruppe 

/ 

Inst. Glied. 

Massnahmen und Projekte 2019 bis 2022 

Erläuterungen zu massgeblichen Entwicklungen der Finan-

zen (> Fr. 50'000.–) 

Beträge in Fr. 1'000.– 

Ausgangslage 

Budget 2018 

in absoluten 

Zahlen 

Budget 2019 

Veränderungen 

zu Budget 2018 

Fipla 2020 

Veränderungen  

zu Vorjahr 

(2019) 

Fipla 2021 

Veränderungen  

zu Vorjahr 

(2020) 

Fipla 2022 

Veränderungen  

zu Vorjahr 

(2021) 

36 Transferaufwand 17'767         

5011 Mittelschulen           

  Erwartete Schulgeldentwicklung aufgrund schwankender   +99 +30 +30 +30 

  Studierendenzahlen           

5013 Tertiäre Bildung           

  Entwicklung aufgrund schwankender Studierendenzahlen und Anpas-

sung der Kostenteilung zwischen Bund und Kantonen 
  +189 

-104 

 

-100 -50 -200 

 
 
  



 

 

 

 
 

60 Departementssekretariat (BRD) (IAFP Seite 136) 

1 Leistungsauftrag des Amts  

Das Departementssekretariat unterstützt den Departementsvorsteher bei der Planung und Organisation der Tätigkeit des Departements, der Vorbereitung der 

Geschäfte des Regierungsrats, des Kantonsrats und der interkantonalen Konferenzen, der Koordination innerhalb des Departements, zwischen den Departe-

menten und mit der Staatskanzlei, der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit sowie der Verwaltungssteuerung (Controlling). Ihm ist der departementale 

Rechtsdienst angegliedert. 

 

2 Gesetzliche Grundlagen  

– Staatsverwaltungsgesetz (GDB 130.1) 

– Organisationsverordnung (GDB 133.11) 

– Ausführungsbestimmungen über die Aufgaben und Gliederungen der Departemente (GDB 133.111) 

– Baugesetzgebung (GDB 710.1, 710.11) 

 

3 Schwerpunktplanung 2019 bis 2022 

Schwerpunkte Zeitraum 

Gesetzgebung (Nachtrag zum Baugesetz [Umsetzung genehmigter, revidierter kantonaler Richtplan und derzeit laufende 
RPG-Revision, Verfahren, Ausführungsbestimmungen]) 

2019 bis 2022 

Unterstützung Grossprojekte (Behandlung Einsprachen, Projektgenehmigungen, Submissionswesen) 2019 bis 2022 

Grundlagen und Schulungen (Baukoordination, Submissionswesen) 2019 bis 2020 

Umsetzung Finanzstrategie 2027+ 2019 bis 2020 

 
 


